
 

 
Antragseingang 

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
 

• Prüfung der Sach- und Rechtslage 

• Anhörung der Beteiligten 

• Einholung eines Gutachtens zur Höhe der 
Entschädigung  

• Anhörung der Beteiligten zum Gutachten 

Einleitung  
des  

Entschädigungsfestsetzungsverfahrens 
 

durch Ladung der Beteiligten und gegebe-
nenfalls des Gutachters  zur mündlichen Ver-
handlung 

 
Mündliche Verhandlung 

Rechtsmittel 
 

Antrag auf  
gerichtliche  

Entscheidung 

 
Einigung über die Art und Höhe der 
Entschädigung 

 
Entscheidung der Enteignungsbehörde 
durch Entschädigungsfestsetzungsbe-
schluss 

 
Ablehnung 

des 
Antrages 

Ablaufschema Entschädigungsfestsetzungsverfahren  
 

Vordringliche Aufgabe der Enteignungsbehörde ist es, eine Einigung zwischen den 
Verfahrensbeteiligten herbeizuführen. 

Eine Einigung ist zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens möglich. 
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